aus:
Comenius-Institut, Deutscher Katechetenverein, Gesellschaft für Religionspädagogik (Herausgeber):
Handbuch Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen, Gütersloher Verlagshaus 1997; S.93ff.


Ausbildungsordnungen als Rahmen für die nichtakademische Berufsausbildung

Rechtliche Grundlagen für den Erlaß von Ausbildungs​ordnungen

Die nichtakademische Berufsausbildung in Deutschland im sogenannten „Dualen System“ (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Dietrich/Geißler) findet schwerpunktmäßig in der Institution Betrieb statt (als Teil z.B. eines privatwirtschaftlichen Unternehmens, einer staatlichen Behörde, oder einer Dienstleistungspraxis); sie wird durch den Berufsschulunterricht ergänzt. Nach der weitgehenden Trennung von Arbeits- und Lernprozessen sind für diese beiden Dimensionen menschlicher Entwicklungsprozesse unterschiedliche Traditionen entstanden: Zum einen wird berufliches Lernen im Kontext beruflicher Arbeit in Betrieben organisiert; zum anderen sind berufliche Lernprozesse aus den unmittelbaren Lebens- und Arbeitszusammenhängen ausgegliedert und in schulischen Institutionen organisiert. Diese beiden Organisationsformen für berufliche Lernprozesse in Betrieb und Schule haben ihre Entsprechungen in der Gesetzgebungs- und Regelungskompetenz, in der Trägerschaft und in der Finanzierung:

Für die betriebliche Berufsausbildung gelten grundsätzlich gesetzliche Regelungen des Privatrechts, insbesondere des Wirtschaftsrechts, in dem die Beziehungen durch Verträge zwischen gleichberechtigten Rechtssubjekten (Personen und/oder Institutionen als juristische Personen des Privatrechts) frei gestaltet werden können, soweit der Staat aus politischen, sozialen, pädagogischen oder anderen Gründen in die freie Vertragsgestaltung seiner Bürger nicht durch Öffentliches Recht eingreift. Das ist bei Ausbildungsverträgen zwischen Ausbildenden und Auszubildenden der Fall (§ 3 Berufsbildungsgesetz - BBiG). Für das „Recht der Wirtschaft“ und damit für die betriebliche Berufsausbildung ist in der Bundesrepublik nach Artikel 30 und 70 ff. Grundgesetz (GG), speziell nach Artikel 74, Ziffer 11 GG, der Bund im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung zuständig. Die Ordnung der betrieblichen Berufsausbildung liegt also in der Regelungskompetenz des Bundes.

Schulisch organisierte Lernprozesse stehen nach Art. 7 GG grundsätzlich „unter der Aufsicht des Staates“. Aufgrund der Tradition des religiösen Elternrechts und des weiterentwickelten Elternrechts zum Grundrecht, wie es im Artikel 6 GG verankert ist, muß der Staat bei der Ausübung der Schulaufsicht zum einen Privatschulen ermöglichen (Artikel 7 Abs. 4 GG) und zum anderen die Eltern in einem Mindestmaß an der Planung, Durchführung und Kontrolle von Schule beteiligen. Ansonsten ist das Schulrecht Öffentliches Recht, in dem die Über-Unterordnungs-Beziehungen zwischen dem Staat und seinen Bürgern geregelt werden. Staat in bezug auf Artikel 7 Abs. 1 GG sind aufgrund der föderalistischen Struktur der Bundesrepublik die Bundesländer. Im Rahmen ihrer Kulturhoheit haben die Bundesländer für die allgemeinen und beruflichen Schulen die Regelungskompetenz, so auch für die die betriebliche Berufsausbildung begleitenden BS, die der Kern des beruflichen Schulwesens sind. Die Bundesländer haben den Berufsschulunterricht zu „ordnen“.

Gesetze und Verfahren zur Ordnung der nichtakademischen Berufsausbildung

Die Ordnung der betrieblichen Berufsausbildung war in ihren Ursprüngen durch die Organisation der Arbeit in privaten Betrieben vorgegeben; es war zunächst eine „Ordnung“ nach dem „Imitatio-Prinzip“ des Lernens durch Arbeiten (durch Anschauen, Nachahmen, Mittun und Gewöhnen). Diese Organisation des beruflichen Lernens wurde eingebettet in überbetriebliche Regelungen durch die Zünfte und Gilden (als berufliche Interessenverbände und Vorläufer der „Selbstverwaltung der Wirtschaft“) z.B. 

-
für den Zugang zur Berufsausbildung und zur beruflichen Arbeit (Mindestalter für „Lehrlinge“; Herkunft - eheliche Kinder aus ehrlichen Berufen/Ständen); 

-
für den Abschluß der Lehre und für den Übergang zum Gesellen;

-
für die Beendigung der Gesellenschaft und für den Übergang zum Handwerksmeister bzw. zum (selbständigen) Kaufmann;

-
für das Verhalten im Beruf (z.B. Erziehungsregeln, berufsethische Verhaltenskodexe). 

Die ersten Eingriffe durch den absolutistischen Staat in die privaten Ordnungen erfolgte aus machtpolitischem und merkantilistischem Interesse, und zwar durch Gewerbeordnungen. Die heutige gesetzliche Grundlage für die Ordnung der betrieblichen Berufsausbildung ist das Berufsbildungsgesetz (BBiG), das nach über 50jähriger politischer Auseinandersetzung über den Einfluß der Öffentlichkeit auf die private betriebliche Berufsausbildung von einer Großen Koalition (von CDU/CSU und SPD) im Bundestag verabschiedet wurde (BBiG vom 14. August 1969 - BGBl I S. 1112).

Berufsbildungsgesetz

Das BBiG konkretisiert das Leitbild, das Artikel 2 Abs. 1 GG zugrundeliegt (freie Entfaltung der Persönlichkeit), für die Berufsbildung in § 1 BBiG: 

„Die Berufsausbildung hat eine breit angelegte berufliche Grundbildung und die für die Ausübung einer qualifizierten Berufstätigkeit notwendigen fachlichen Fertigkeiten und Kenntnisse in einem geordneten Ausbildungsgang zu vermitteln. Sie hat ferner den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrung zu ermöglichen“. 

Die weiteren gesetzlichen Rahmenregelungen für die betriebliche Berufsausbildung betreffen:
-
die Zuständigkeit für die Berufsausbildung in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen (Geltungsbereich; § 2);
-
den Ausbildungsvertrag (§§ 3 ff.);
-
die Eignung des Ausbildungspersonals (§§ 20 und 21);
-
die Eignung der Ausbildungsstätte (§ 22 ff.);
-
die Ordnung der Berufsausbildung (durch Ausbildungsberufsbild, Ausbildungsrahmenplan und Prüfungsanforderungen; Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse; Prüfungswesen - §§ 25 ff.);
-
die Regelung und Überwachung der Berufsausbildung (Regelungskompetenz der Kammern als Zuständige Stellen - §§ 44 ff.).

Ausbildungsordnungen

In diesem gesetzlichen Kontext kommt der Ausbildungsordnung als Steuerungsinstrument für die betriebliche Berufsausbildung besondere Bedeutung zu. In einer Ausbildungsordnung sind mindestens geregelt:

1.
die Bezeichnung des Ausbildungsberufes;
2.
die Ausbildungsdauer; sie soll nicht mehr als drei und nicht weniger als zwei Jahre betragen;
3.
die Fertigkeiten und Kenntnisse, die Gegenstand der Berufsausbildung sind (Ausbildungsberufsbild);
4.
eine Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Fertigkeiten und Kenntnisse (Ausbildungsrahmenplan);
5.
die Prüfungsanforderungen (§ 25 Abs. 2 BBiG).

Die betriebliche Berufsausbildung wird neu geordnet, wenn sich die Anforderungen von Arbeitsplätzen im Beschäftigungssystem verändern und deshalb die beruflich Arbeitenden über neue Qualifikationen verfügen müssen, um diese bewältigen zu können. Initiativen für Neuordnungen gehen in der Regel aus von den Unternehmungen bzw. ihren Verbänden, von den Arbeitenden bzw. ihren Gewerkschaften oder vom Staat (BIBB 1975; 1979/1984). An der Erarbeitung neuer Ausbildungsordnungen sind diese drei Gruppen beteiligt. Sie erfolgt auf der Grundlage des BBiG, des „Gesetzes zur Förderung der Berufsbildung durch Planung und Forschung“ (Berufsbildungsförderungsgesetz - BerBiFG - vom 23.12.1981; BGBl I, S. 1962 i.d.F. v. 11.11.1993 - BGBL I, S. 1866) und von Verwaltungsvereinbarungen, Erlassen und Gremien-Beschlüssen. Nach meist schwierigen Analyse-, Verständigungs-, Aushandlungs- und Kompromißprozessen erläßt der jeweils zuständige Fachminister im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (BMBW) eine neue Ausbildungsordnung (nach in der Regel fünf- bis zehnjähriger Neuordnungsarbeit) als Rechtsverordnung, die im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wird.

Schulgesetze

Die Bundesländer haben die berufliche Qualifizierung in BBS durch Schulgesetze geordnet. Durch die Verlängerung der Schulpflicht in der Weimarer Republik um eine Fortbildungs- bzw. Berufsschulpflicht für alle Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (Teilzeitschulpflicht) ist der Staat auch über das Schulrecht an der Ordnung der Berufsausbildung beteiligt. In Orientierung an den globalen Zielen für die Erziehung und Bildung, die durch die jeweilige Landesfassung vorgegeben sind, wird der Unterricht in den einzelnen Bildungsgängen (Schulformen, ‑arten, ‑typen; die Bezeichnungen sind uneinheitlich) vor allem durch Stundentafeln, Lehrpläne für die Unterrichtsfächer und/oder Richtlinien/Curricula geordnet. Für die Lehrplan- bzw. Curriculumentwicklung gibt es erziehungswissenschaftliche Modelle bzw. Verfahrensvorschläge (z.B. §§ 7 bis 11 des Entwurfs für ein Landesschulgesetz des Deutschen Juristentages [DJT]), die auf eine angemessene Berücksichtigung der komplexen Einflüsse auf schulische Lehrpläne gerichtet sind. Davon weicht die von der Kultusverwaltung gesteuerte Lehrplanentwicklung erheblich ab.

Rahmenlehrpläne

Um den Verfassungsgrundsatz der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im föderalistischen Staat (Art. 72 Abs. 2 Ziff. 3 GG) auch für das Bildungssystem als gesellschaftliches Subsystem zu berücksichtigen, ist bereits vor der Gründung der Bundesrepublik als länder- bzw. besatzungszonenübergreifendes Koordinierungsgremium die heutige „Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder“ (KMK) gegründet worden, die z.B. durch Beschlüsse über „Rahmenlehrpläne“ den Ländern empfiehlt, ihre Lehrpläne daran zu orientieren. Das geschieht zum Teil unmittelbar durch die Inkraftsetzung von KMK-Rahmenlehrplänen als Landeslehrpläne; meistens werden die KMK-Rahmenlehrpläne zur Orientierung für die konkretisierende Lehrplanarbeit in landeseigenen Lehrplangruppen vorgegeben - heute überwiegend im Rahmen von „Landesinstituten“, denen von den Kultusministerien zum Teil diese curricularen Entwicklungsarbeiten übertragen worden sind.

Die Besonderheit der Ausbildungsordnungen für die Berufsausbildung im Dualen System ist die oben erläuterte getrennte Ordnung durch die beiden Steuerungsinstrumente „Ausbildungsberufsbild/Ausbildungsrahmenplan“ für die betriebliche und „Lehrplan“ für die schulische Berufsausbildung aufgrund der getrennten Zuständigkeiten von Bund und Ländern. Damit Jugendliche als Personen sich in den beiden Ausbildungsinstitutionen Betrieb und Schule ganzheitlich entwickeln können, wären Abstimmungsprozesse auf mehreren Ebenen bzw. zwischen mehreren Systemen erforderlich. Aber nur auf der oberen Ebene von Ausbildungsberufsbild/Ausbildungsrahmenplan - Lehrplan ist durch ein Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesregierung, vertreten durch das BMBW, und der KMK ein Abstimmungsverfahren durch ein „Gemeinsames Ergebnisprotokoll“ vom 30.05.1972 rechtsverbindlich geregelt.

Auf dieser rechtlichen Basis wird die Berufsausbildung „geordnet“, d. h. durch die Ziel- und Inhaltsangaben in den beiden „Ordnungsmitteln“ sowie durch Prüfungsanforderungen wird das Lehren und Lernen in Ausbildungsbetrieb und BS gesteuert.

Ziele und Inhalte der Ausbildungsordnungen

Für die seit 1980 neu geordneten Ausbildungsberufe ist ein neues Leitbild vom ausgebildeten Facharbeiter, Kaufmannsgehilfen, Handwerksgesellen usw. maßgebend: Die/der selbständig planende, durchführende und kontrollierende Fachfrau/ Fachmann. Damit reagiert das Berufsausbildungssystem auf Veränderungen im Beschäftigungssystem auf der Ebene der Facharbeit, die verursacht sind durch eine Rücknahme der Trennung von Kopf- und Handarbeit sowie von Planungs-/Kontrolltätigkeiten und ausführenden Tätigkeiten, durch den Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechniken (IuK), durch neue Organisationsformen (systemische Organisation) und durch neue Unternehmensphilosophien und -kulturen. Außerdem werden bei der Neuordnung der Ausbildungsberufe Perspektiven verfolgt, die für die Berufsbildungsreform seit Ende der 1960er Jahre maßgebend sind:

Allgemeine Perspektiven

Die Entspezialisierung der Berufsausbildung. Sie findet Ausdruck vor allem in der Reduzierung der Ausbildungsberufe von über 700 nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges auf 376 im Jahre 1992 (BIBB 1992).

Die Zuordnung der Ausbildungsberufe zu Berufsfeldern. Berufsfelder sind didaktische Konstrukte, die nach bestimmten Kriterien konstruiert sind z.B. Stoff- bzw. Materialbezug; Arbeitsmittel- bzw. Werkzeugbezug; Wirtschaftssektor/Zweig- bzw. Branchenbezug; Produkt- bzw. Objekt/Gegenstandsbezug; Wissenschaftsbezug; Funktionsbezug. Diesen sind partiell übereinstimmende oder benachbarte Ausbildungsberufe zugeordnet. Den 13 Berufsfeldern (I: Wirtschaft und Verwaltung; II: Metalltechnik; III: Elektrotechnik; IV: Bautechnik; V: Holztechnik; VI: Textiltechnik und Bekleidung; VII: Chemie, Physik, Biologie; VIII: Drucktechnik; IX: Farbtechnik und Raumgestaltung; X: Gesundheit; XI: Körperpflege; XII: Ernährung und Hauswirtschaft; XIII: Agrarwirtschaft) (BMBW 1992) konnten bisher zwar nicht alle Ausbildungsberufe zugeordnet werden, aber für die Mehrzahl der Ausbildungsberufe und für über 90 % aller Ausbildungsverhältnisse sind damit die Voraussetzungen zur Vermittlung einer berufsfeldbreiten Berufsgrundbildung geschaffen.

Die Vermittlung einer Berufsgrundbildung im ersten Ausbildungsjahr (im Berufsgrundbildungsjahr - BGJ) zielt auf eine weitere Entspezialisierung der Berufsausbildung und auf einen Beitrag zur Überwindung der Trennung von Berufsbildung und Allgemeinbildung.

Durch die Stufung der Berufsausbildung in Berufsgrundbildung, Fachstufe 1 und Fachstufe 2, wird die zunehmende Spezialisierung gesteuert, z.B. durch Schwerpunktbildungen und Akzentuierungen auf der Fachstufe 1. Das muß nicht notwendig zu einer Stufenausbildung gemäß § 26 BBiG führen, die wegen der damit verbunden Selektionsprobleme umstritten ist.

Die zeitliche Blockung des betrieblichen und schulischen Lernens ist eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Abstimmung der Lehr-Lern-Prozesse in beiden Institutionen.

Betriebliche Ausbildung

Um die betriebliche Berufsausbildung in Richtung auf das neue Leitbild von der/dem selbständig planenden, durchführenden und kontrollierenden Fachfrau/Fachmann zu reformieren, sind rechtsverbindliche Ziele und Inhalte in folgender Struktur der Steuerungsinstrumente (Ordnungsmittel) vorgegeben.

In jeder „Verordnung über die Berufsausbildung ...“ sind festgelegt der Ausbildungsberuf, die Ausbildungsdauer (in der Regel 3 Jahre) und der Gegenstand der Berufsausbildung im Ausbildungsberufsbild („Gegenstand ... sind mindestens folgende Fertigkeiten und Kenntnisse: ...“). Im Paragraphen über den Ausbildungsrahmenplan wird auf Anlagen verwiesen, die „Anleitungen“ enthalten, wie die Fertigkeiten und Kenntnisse sachlich und zeitlich gegliedert vermittelt werden sollen. 

Sie sollen grundsätzlich so vermittelt werden, 

„daß der Auszubildende im Sinne des § 1 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit befähigt wird, die insbesondere selbständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren einschließt“.

Die neuen, hervorgehobenen Zielformulierungen in den neu geordneten Ausbildungsberufen sind in einigen Verordnungen in einem Paragraphen enthalten, in dem die „Berufsfeldbreite Grundbildung, Struktur und Zielsetzung der Berufsausbildung formuliert“ sind.

Durch eine Zwischenprüfung, etwa in der Mitte der Ausbildungszeit, sollen die bis dahin im Ausbildungsrahmenplan vorgesehenen Fertigkeiten und Kenntnisse „schriftlich und anhand praxisbezogener Fälle und Aufgaben“ überprüft werden, wobei der „im Berufsschulunterricht entsprechend dem Rahmenlehrplan zu vermittelnde Lehrstoff“ einbezogen werden soll, „soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist“. 

Die Abschlußprüfung soll sich grundsätzlich auf die im Ausbildungsrahmenplan vorgegebenen Fertigkeiten und Kenntnisse beziehen. In einigen „Verordnungen“ wird deshalb nur auf die entsprechende Anlage zum Ausbildungsrahmenplan verwiesen. In anderen „Verordnungen“ sind die zu prüfenden Fertigkeiten und Kenntnisse in einer gesonderten Anlage ausgewiesen. Auch für die Abschlußprüfung ist vorgesehen, daß sie „den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff“ einbeziehen soll, „soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist“. Diese Formulierungen lassen offen, ob damit nur die berufsbezogenen (fachtheoretischen) Unterrichtsinhalte oder auch die der allgemeinen Fächer einbezogen werden sollen.

Die Ziel-/Inhaltskataloge in den Ausbildungsrahmenplänen und in den Prüfungsanforderungen haben sich in ihrer formalen didaktisch-curricularen Struktur durch die Neuordnung kaum verändert. Der Bezug auf das neue Leitbild wird lediglich dadurch hergestellt, daß die mittlere Spalte der Ausbildungsrahmenpläne im Kopf auf jeder Seite überschrieben ist: „Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter Einbeziehung selbständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind“. In einigen „Verordnungen“ wird im Paragraphen über die Abschlußprüfung zusätzlich darauf hingewiesen, daß sie sich auf die ausgewiesenen Fertigkeiten und Kenntnisse „unter Berücksichtigung“ der Ziele, „selbständig planen, durchführen und kontrollieren“ zu können, erstrecken soll. 

Schulische Ausbildung

Für den Berufsschulunterricht, der die betriebliche Berufsausbildung ergänzt, wird durch Schulgesetze und/oder Schulpflichtgesetze der Länder der zeitliche Rahmen vorgegeben: 8 bis 12 Unterrichtsstunden pro Woche und z.T. mehr. (Zu den tatsächlich erteilten Unterrichtsstunden vgl. BMBW 1993, S. 60). In einigen Schulgesetzen wird die Aufteilung der Unterrichtszeit auf den berufsbezogenen und den fachübergreifenden und gesellschaftlichen Unterricht gesetztlich vorgeschrieben z.B. in Bremen je zur Hälfte. Genauer wird die Unterrichtszeit für die einzelnen Fächer durch die Studentafeln bestimmt. 

Die KMK-Rahmenlehrpläne für den berufsbezogenen Unterricht schreiben für dreijährige Ausbildungsberufe 880 Unterrichtsstunden vor (6 bis 8 pro Woche); für die allgemeinen Fächer sehen die Stundentafeln der Länder 2 bis 5 Wochenstunden vor: Deutsch 0 bis 2; Politik/Sozialkunde 1 bis 2; Wirtschaftslehre 0 bis 1; Religion/Ethik 0 bis 1; Sport 0 bis 1.

In den „Allgemeinen Vorbemerkungen“ jedes Rahmenlehrplans für den berufsbezogenen Unterricht, der jeweils mit einer „Verordnung“ abgestimmt ist, werden die Aufgaben und globalen Ziele der BS bestimmt:

“Berufsschulen vermitteln dem Schüler allgemeine und berufsbezogene Lerninhalte für die Berufsausbildung, die Berufsausübung und im Hinblick auf die berufliche Weiterbildung ... Allgemeine und berufsbezogene Lerninhalte zielen auf die Bildung und Erziehung für berufliche und außerberufliche Situationen.
Entsprechend diesen Zielvorstellungen sollen die Schüler
-
eine fundierte Berufsausbildung erhalten, auf deren Grundlage sie befähigt sind, sich auf veränderte Anforderungen einzustellen und neue Aufgaben zu übernehmen. Damit werden auch ihr Entscheidungs- und Handlungsspielraum und ihre Möglichkeit zur freien Wahl des Arbeitsplatzes erweitert;
-
unter Berücksichtigung ihrer betrieblichen Erfahrungen, Kenntnisse und Einsichten in die Zusammenhänge ihrer Berufstätigkeit erwerben, damit sie gut vorbereitet in die Arbeitswelt eintreten;
-
Fähigkeiten und Einstellungen erwerben, die ihr Urteilsvermögen und ihre Handlungsfähigkeit und -bereitschaft in beruflichen und außerberuflichen Bereichen vergrößert;
-
Möglichkeiten und Grenzen der persönlichen Entwicklung durch Arbeit und Berufsausübung erkennen, damit sie mit mehr Selbstverständnis ihre Aufgaben erfüllen und ihre Befähigung zur Weiterbildung ausschöpfen;
-
in der Lage sein, betriebliche, rechtliche sowie wirtschaftliche, soziale und politische Zusammenhänge zu erkennen;
-
sich der Spannung zwischen den eigenen Ansprüchen und denen ihrer Mit- und Umwelt bewußt werden und bereit sein, zu einem Ausgleich beizutragen und Spannungen zu ertragen“.

Jeder Rahmenlehrplan ist nach Ausbildungsjahren gegliedert. Er umfaßt Lerngebiete, Lernziele, Lerninhalte und Zeitrichtwerte, enthält aber keine methodischen Vorgaben. Allerdings wird darauf hingewiesen: „Selbständiges und verantwortungsbewußtes Denken und Handeln wird vorzugsweise in solchen Unterrichtsformen vermittelt, in denen es Teil des methodischen Gesamtkonzeptes ist. Dabei kann grundsätzlich jedes methodische Vorgehen zur Erreichung dieses Ziels beitragen; Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind besonders geeignet und sollten deshalb in der Unterrichtsgestaltung angemessen berücksichtigt werden“. 

In den „Berufsbezogenen Vorbemerkungen“ wird mit Bezug auf die jeweilige „Verordnung“ festgelegt, daß der Unterricht mit einer berufsfeldbreiten Grundbildung beginnt und auf den Fachstufen 1 und 2 differenziert wird. Gefordert wird: „Die Lernziele und Lerninhalte sind so umzusetzen, daß sie zur Handlungsfähigkeit führen. Dabei ist in der Regel unter dem Aspekt der Handlungsorientiertheit von persönlichen und beruflichen Erfahrungsbereichen der Schüler auszugehen“. Diese globale Forderung wird weiter konkretisiert, z.B. durch fach- und themenspezifische Hinweise und/oder „übergreifende Lernziele“, die durch eine „berufsspezifische Anbindung“ an entsprechende fachliche Lernziele erreicht werden sollen. 

Solche übergreifenden berufsbezogenen Lernziele beziehen sich z.B. auf Unfallverhütung und Arbeitsschutz, humane Arbeitsgestaltung, den natürlichen Einsatz von Arbeit und Energien, Umweltbelastungen und Maßnahmen zu ihrer Verminderung/Vermeidung, Wirkungsprinzipien und Wirkungszusammenhänge der spezifischen Systeme, Techniken, Werkzeuge, Arbeitsmethoden sowie Normen und Vorschriften.

Eine Sonderstellung nimmt das Fach „Wirtschafts- und Sozialkunde“ ein, weil es in jeder „Verordnung“ als Prüfungsfach der Berufsabschlußprüfung vorgeschrieben ist, die von den zuständigen Stellen (Kammern) durchgeführt werden, deren Lerninhalte aber in der Regel nicht in den Ausbildungsbetrieben vermittelt werden. Deshalb sind von der KMK „Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe“ festgelegt (Beschluß vom 18.05.1984), die von den Ländern den Fächern des Berufsschulunterrichts zugeordnet werden sollen. Die Lerngebiete für dieses Prüfungsfach sind: Berufsbildung, Betrieb in Wirtschaft und Gesellschaft, Arbeits- und Tarifrecht, Arbeitsschutz, Betriebliche Mitbestimmung, Sozialversicherung, Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit.

Ordnungs- und Steuerungsprobleme

Ausgehend von der Sonderstellung des Faches „Wirtschafts- und Sozialkunde“ soll abschließend auf einige strukturelle Ordnungs- und Steuerungsprobleme hingewiesen werden. 

Die Tradition der Dualen Berufsausbildung hat zu einer Ordnung geführt, in dem der Betrieb als Ausbildungsinstitution dominant ist. Dadurch rangieren bei der Steuerung der beruflichen Lernprozesse ökonomische Ziele vor pädagogischen. Der größere Anteil der betrieblichen Lern- und Arbeitszeit wird bei allen organisatorischen und didaktisch-curricularen Entscheidungen als selbstverständlich vorausgesetzt. Die Anzahl der betrieblichen Ausbildungsplätze sowie die Qualität der betrieblichen Berufsausbildung entziehen sich wegen ihrer grundsätzlich privaten Verfaßtheit weitgehend einer staatlichen, bildungspolitischen Steuerung. 

Der Jugendliche in der Dualen Berufsausbildung entwickelt sich aus ökologischer Sicht in zwei strukturell verschiedenen (Umwelt)Systemen: 1. in Lern-/Arbeits-Situationen im Kontext von Betrieb/Beschäftigungssystem/Wirtschaft, 2. in Unterrichtssituationen im Kontext von BS/Bildungssystem/Kultur, die nach unterschiedlichen Zielen und Kriterien organisiert und gesteuert werden. Die dadurch strukturell bedingten Abstimmungsprobleme sind nur zum Teil bewältigt: nur auf der oberen Ebene von „Verordnung“ und „Rahmenlehrplan“ gibt es ein rechtlich verbindliches Abstimmungsverfahren. Für die mittlere Ebene von (betrieblichem) Ausbildungsplan und (schulischem) Stoffverteilungsplan wird lediglich in den „Allgemeinen Vorbemerkungen“ der Rahmenlehrpläne postuliert: „Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in einen eigenen Lehrplan um. Sie ordnen Lernziele und Lerninhalte den Fächern bzw. Kursen zu. Dabei achten sie darauf, daß die erreichte fachliche und zeitliche Gliederung des Rahmenlehrplans erhalten bleibt; eine weitere Abstimmung hat zwischen der Berufsschule und den örtlichen Ausbildungsbetrieben unter Berücksichtigung des entsprechenden Ausbildungsrahmenplanes zu erfolgen“. Ein organisatorischer Rahmen zur Realisierung dieses Postulates fehlt. Eine Ordnung und Steuerung auf der unteren Ebene, die auf die Entwicklung des Jugendlichen als ganzheitliche Person in den institutionell getrennten Lern-/Arbeits- und Unterrichtssituationen gerichtet ist, gibt es nicht.

Die duale Ordnung der Abschlüsse und Berechtigungen in einerseits Berufsabschlußprüfung vor einer zuständigen Stelle (Erwerb eines Facharbeiter-, Gesellen-, Kaufmannsgehilfen-Briefes als Zertifikat) und andererseits Berufsschulabschluß verhindern eine Gesamtbeurteilung der „Berufspersönlichkeit“ am Ende der Berufsausbildung. Von dieser Trennung gehen allerdings informelle Steuerungsprozesse aus. Der Berufsschulunterricht wird z.B. in den Fächern Wirtschafts- und Sozialkunde von der schulexternen Prüfungspraxis der Kammern, die diese Fächer auch prüfen, erheblich beeinflußt.

In die Ordnung und Steuerung der dualen Berufsausbildung sind die allgemeinen Fächer - wie Religionslehre - nicht systematisch einbezogen. Das führt u. a. dazu, daß sie von der Mehrheit der Auszubildenden/BSR als randständig wahrgenommen und definiert werden. Da weder in den betriebsbezogenen Ordnungsmitteln noch in den LP der berufsbezogenen Fächer systematisch Ziele und Inhalte integriert sind, die von den allgemeinen Fächern als Bezugs- und Anknüpfungspunkte genutzt werden könnten und müßten (z.B. Fragen des Berufsethos und der Berufsmoral für den RU), stoßen Bemühungen, von den allgemeinen Fächern ausgehend Beziehungen zu berufsbezogenen Zielen und Inhalten herzustellen, auf Grenzen, die dadurch beeinflußt sind, daß die Ordnung der Berufsausbildung dual ist - und nicht integriert. 
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